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Der neue Schweizerische Republikaner.
^
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Freytag?, den ; i Juli lZoi. Sechstes Quartal. Den 11 Thermidor IX.

Vollziehungs-Rath.
Beschluß vom 27. Juli.

Der Voll;. Rath — Infolge der ihm durch die Bot«

schafl des gesetzgebenden Raths vom9. Juli »8->i ertheil»

ten Vollmacht ;

In der Ueberzeugung daß unter der Anhäufung der

Last, welche in gegenwärtigem Augendlik durch Bezie»

hung der Zehndrüksiände für die Zehnkpflichtigen ent»

stünde, beynahe die Gesamtheit derselben erliegen müßte,

Nach Anhörung seines Finanzministers —
beschließt:

». Die Staatözchnden der verflossenen drey Jahre
1798, 179? und >8oc>, ßnd den Zehndpflichtigeu
erlassen.

2. Gegenwärtiger Beschluß soll gcdrukt, öffentlich be-

kannt gemacht, und dem Finanzminister zur Vollzic«
hung mitgetheilt werden.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath, i;. Juni.
Fortsetzung.

(Beschluß des Thcilungsreglement der Allmcnt zu

Oberrifferschwyl.)

z. Es sollen alle Besitzer der ?; Gerechtigkeiten,

unter welchen folglich diejenige der Pfarrpfrunde be.

griffe» ist, sich innert der Aeitsrist von ic> Tagen von
der Bekanntmachung des gegenwärtigen Instruments
an gerechnet, bestimmt erk^vcn: cd sie ihren Antheil
an der Ailment ferners als Wei.dgang zu benutzen, oder
aber auf selbst beliebige Weise anzupflanzen und zu de.

werben wünschen. Wer sich innert dieser Zcjlftist nicht
bestimmt erklärt, muß sich gefallen lassen, auf welche

Seite er nach der Localttät und den Umständen < nach

Gu'.finden der im folgenden zftcll Art. erwähnten ;
Männer gestoßen werden wird.

4. Wenn aus der Gröffezahl des gusgemeffenen Lau»
des jeder a;ste Theil desselben berechnet ist, so läßt sich

aus den laut §. ;. gemachten Erklärungen der Gerech»
tigkeilsbesitzern die Zahl erheben, wie viel Land für
Beybehaltung des Waydgangs, und wie viel Land zur
Theilung desselben geordnet werden müsse. Zum Bey»
spiel: angenommen, daß das ausgemessene Land 7;
Jucharte« groß sey, so fallen auf jede Gerechtigkeit
; Jucharten Landes. Wenn nun i? Gerechtigkeiten
die Theilung begehren, und ; den Waydgang beyzu,
halten wünschen würden: so sielen den erster» z 6 uup
den leztern 59 Jucharren Landes zu.

5. Zufolge der aus dieser Berechnung sich ergebe«

nen Gröffezahl soll das ausgemessene Land in zwey
Theile getheilt wendest.

6. Jedoch in Voraussetzung der Ungleichheit dieser

s Theile, weil die Erklärungen laut §, nicht eben

zur Hälfte getheilt ausfallen werden, soll vorher zmi.
sehen beyden Parteyen der Theilenden mnd per Nicht«
theilenden durch das Loos entschieden werden, welche

Msrgenhald und welche Adendhalb ihren Haupttheil
zu suchen habe. Erst nach dieser Entscheidung taun
und soll die Gränzlinie gezogen werden, nach welcher
jeder Parthey der sie betreffende Theil der Aliment
zugemessen wird.

7. Diese Scheidungslim'e soll von dem Feldmesser,

mit Zuzug 5 sachkundiger, unpartheyischer Männer,
ohne fernere Einsprache dagegen, jedoch so gezogen

werden, daß der Brunnen, falls die Wayd benutzende

Parthey darauf beharret, in der leztern Theil fallen soll.

8. So wie diejenigen Gerechtigkeitsbcsitzer, welche
ihren Antheil ferner als Wcydgang zu benutzen wün.
scheu, denselben fernerhin gemeinschaftlich nach bishe.
riqcr Uebung weyden können, eben so sollen diejcni»

gen hingegen, welche den ihnen zugefallenen Antheil
nach eigenem Belieben anpflanzen und benutzen wollen,
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selbigen im Verhältniß der jedem zugehörigen Gercch,

tigkciten, durch das Loos unter sich vertheilen.

9. Sollte in Zukunft jemand von derjenigen Parthey,

welche dicßmal den Weydgang vorzieht, seinen Antheil

besonders zu besitzen und zu benutzen wünschen, so soll

ihm die Weydgang genössige Parihey, zu der er bisda,

hin gehört hatte, feinen verhälinißmässigcn Antheil zu-

nächst an der Landesstrecke der jezt theilenden Parthey

anweisen, so daß jein abgesonderter Antheil innert die

Zäunuvg oder den Scheidgraben der leztern gebracht

werden kann. Eine solche Erklärung aber eines The!-

lnngbegchrcnden soll jedes Jahr vor Ende des Merzmo.

nats geschehen.

,0. Die Scheidung des weydgängigen Bezirks soll,

so weit es möglich ist, durch einen Graben geschehen,

der lief und breit genug sey, um das Vieh von dem

urbar gewachien Land abzuhalten. Wo aber die Schei-

dung nicht durch einen Graben geschehen kann, soll sie

durch einen zlattigen Haag, wozu das Holz auf die

möglichst unschädliche Weise aus dem Gemeindholz ge-

nomme» werden kann, bewerkstelligt werben. Die
Kosten duser Scheidung durch Zaun oder Graben,
falle» derjenigen Parthey zur Last, welche ihr Land

urbar macht.

il. Die auf der Aliment sich befindenden Fruchtbar,,

me sollen genau abgezählt, und nach vorgenommener

Theilung des Landes berechnet werden, wie viele

Bäume jede der beyden Partheyen auf demjenigen Theil
der Allment besitze, welcher der andern Parthey zufolge

gemachter Sonderling zugekommen ist. Ueber alle diese

Bäume, die jeder auf dem der andern Parthey zuge-

theilten Eigenthum besizt, soll eine unparthcyifche Scha-

zung ergehen, zufolge welcher dann, so weit es möglich

ist, eine Austauschung zwischen den Bäumen von unge-

fähr gleichem Werthe Plaz finden soll. Diejenigen

Bäume aber, welche wegen Ungleichheit der Zahl oder

des Werthes in die Untersuchung nicht gebracht werden

können, sollen von der Parthey der Grundeigenlhümcr,

an die Eigenthümer der Bäume, nach angeschlagenem

Preis vergütet und übrigens jeder Parthey überlassen

werden, unter ihren Individuen die genauere Vecthei-

lung der Bäume, Stück für Stück in Verhältniß bis,

her genossener Ncchtsanien zu veranstalten.

i2„ Die ans dieser Allment stehenden 5 à 6 Eichen

sollen gefällt und zu Handen sämtlicher Gerechtigkctts-

b.fiber verkauft oder versteigert werden.

i z> Es bleibt ausdrücklich vorbehalten,'daß kein

Auch ûhàr seinenlaut gegenwärtiger Theilung, ihm

zukommenden Antheil absonderlich verkaufen könne;
sondern das jedem durch diese Theilung zufallende Land
soll fernerhin als unmittelbar zur Gerechtigkeit gehö.
rend, angesehen werden.

14. Wenn es in Zukunft nothwendig erachtet würde,
der Schule ein Stück Land von den Gemeindgütern
anzuweisen, so soll dasselbe ab den noch ungelheiltc»
Gemeindweyden geschehen.

Die Finanz-Commission räth zu einer Botschaft an
den Vollz. Rath, die Staatsrechnungen betreffend, die

für z Tage auf dew Canzleytisch gelegt wirb.
Folgendes Befinden des Vollz. Naihs über das vrga-

nischc Gesetz, die Wahlen zu den Cantonsversammlun-
gen betreffend, wird verlesen.

Bürger Gesetzgeber! Der Vollz. Rath hat Ihren
Gcfttzesvorfchlag vom 9. Brachm., wodurch die Zusani-
mcnbcrussung der bevorstehenden Bezirks - und CantonS'.

Versammlungen angeordnet wird, mit der dem Gegen»
stände angemessenen Aufmerksamkeit geprüft, und soll

Ihnen das Resultat semer Beralhschlagungen über den-

selben vorlegen.
Ueber die Bestimmung der Adhaltungszeit, wozu im

ersten Artikel der Ansang gemacht wird kann er Ihnen
den Wunsch nicht vorenthalten, daß dieselbe für die per«
schicdcncn Verfamlungen so nahe wie möglich gesczt, und
hiemit die Dauer des gegenwärtigen Provisor. Zustands
der Republik, nicht mehr als die Umstände durchaus er»
heischen verlängert werden mochte. Da aber die Ver,
sammlnngs» Epochen auf die Zusammenkunft der allge-
meinen Tagsatzung berechnet werden, und dieser mehrere
höchst wichtige Vorarbeiten von Ihrer Seile noch vor»
angehe« müssen, so ist der Vollz. Rath ausser Stande,
Ihnen hierüber einen bestimmten Vorschlag zu thun.-

In dem zweyten Artikel wird das Verhältniß von iov
Aktivbürgern für die Ernennung eines Bezirkswahlmans
ftstgeftzt, ohne dabey anzugeben, ob die Mumzipalitä-
ten derjenigen Gemeinden, bey deren Bevölkerung diese

Anzahl nicht herauskämt, sich an die hienächst besindli-
chen anzuschliesscn, oder dessen ungeachtet einen Wahl-
mann zu ernennen haben. Um dem von Ihnen ange-
nommenen Grundsätze der Bevölkerung treu zu bleiben,
werden Sie ohne Zweifel das erstere beschlossen, und
die Vereinigung solcher Mmrizipalitäten auf dem nemli»
chen Fuße, wie dieß bey der lezken Zusammenkunft der

Urversaminlungen, zufolge dem Gesetze vom 2. Herbst-
Monat 1799, mit den minder bevölkerten Gemeinde«

geschah, verordnen.

Zufolge dem ncmlichen Artikel, wird die volle AnzM
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von zweyhundert Aktivbürgern sûr die Ernennung zweyer

Wahlmänner, von brcvhundert Akrivbürgcrn für die Er»

ncnnung dreyer Wahlmänner u. s. n>. erfordert, und

keine Rüksicht auf die dazwischen liegenden Bruchzahlen

genommen. Allein wenn sich mehrere Gemeinden eines

Bezirks in dun Falle befänden, daß die Anzahl ihrer
Bürger ganz nahe an zwey drey oder vierhundert an-

stieg ohne dieselbe völlig zu erreichen, so könnte jene

Bestimmung leicht zur Folge haben, daß die größere

Volksmenge durch eine geringere Anzahl von Ausge-

schossmen bey der Wähwcrfamluiig repräsentirt würde.

Der Voll;. Rath glaubt daher, Ihnen die Veränderung

vorschlagen zu müssen, daß zwar die Bruchzahlen unter

fünfzig nicht in Anschlag gebracht, die über fünfzig hin-

gegen für das volle Hundert genehmen und die Wahl-
manner in diesem Verhältnisse ernennt werde» sollen.

Dem fünften Artikel bürste es nicht »nzwckmäßig

feye, noch beyzufügen, daß die Wahlmänncr sich inner

zwölf Stunden nach erhaltener Anzeige ihrer Erncunung,
über die Annahme derselben zu erklären haben, um nö-

thigenfatzs sogleich erfezt werden zu können.

Bey dem sechsten und siebenten Artikel wird eine Be-

stimmung über die Verifikation der in jeder G meinde

vorhandenen Anzahl von Aktivbürgern und des darauf
gegründeten Verhältnisses der Wahlmänner, vermißt.
Es sollte ucmlich jede Mnuizipalilät gehalten seyn, die

Anzahl der erster«, ss wie sie für die Vollziehung des

Gesetzes vom >?. Herbstmonat 1799-, über die Truppen«
Aushebung berechnet worden, in dem Protokolle ihrer
Wahlsitzung anzumerken welche Angaben denn vom Be-
zirksstatthaller vermittelst der in feinen Händen liegenden

Bürger - Verzeichnisse verifizirt, und die allfällig über

zählig ernannten Wahlmänner, durchgestrichen werden

müßten.

Da durch den siebenten Artikel die Beeidigung der

Wahlmänner vorgeschrieben wird, so hätte man crwar-
te» sollen daß tue zu dem Ende zu gebrauchende Formel,
deren Bestimmung ohne Zweifel hen Bezirksstatthaltern

nicht soll überlassen bleiben, zugleich ausgeftzt würde.

Vermittels des cilsteu Artikels wird die Volksmenge
der verschiedenen Bezirke, als einzige Grundlage ihrer
Representation bey der Cantonstagsatzung aufgestellt, und

hier vorzüglich, B. Gesetzgeber, muß sich der Vollz. Rath
einige Bemerkungen erlauben. Wenn das Eigenthum und
die davon ausgehenden Verhältnisse einen wesentlichen

Theil aller bürgerlichen Einrichtungen ausmachen, wenn
die Sicherstellung desselben nicht weniger als die der Per-

Anen ein Hauptzweck der gesellschaftlichen Vereinigung)

ist, so verdient es wahrlich eben so gut wie dies.-, bey

der Bestallung des gemeinen Wcfei^, represents zu
werden.

Der Eigenthümer im Gegensatze des Nichteigcnchü»
mers, ist ein doppelter oder mehrfacher Aktionnair der

Staatsgestllschast. Alle Veränderungen welche die lez-

tcre erleidet, berühren ihn zu allernächst, miv immer in
vorzüglichem Grade, und e r ist- wieder, der zur Aus-
führung ihrer Unternehmen die unentbehrlichsten Mittel
an die Hand giebt. Sollte er den» wenn es um ihre
Einrichtung und Anordnung zu thun ist, nur ein einfa-
ches Sttmmrecht ausüben können? Zwar läßt sich in
dem vorliegenden Falle der Grundsatz der Eigenkhuins-
Representation weder auf die einzelnen Bürger noch auf
ihre Verbindung zu Gemeinden anwenden; aber dann
sollte er wenigstens da, wo er anwendbar ist nicht ausser

Acht gelassen, sondern bey der Bestimmung der Anzahl
von Mitgliedern, die jeder Bezn k zur Cantonslagsatziing,
abzuordnen hat, zugleich nur dem Grundsatze der Be-
völkenmg befolgt werden. Die Sache leidet um so wenf,
ger Schwierigkeiten, da das Äuflageiifystan der zwey
ersten Jahre, alles reine Vermögen dem Staate direkt'
versteuern hieß, und hiemit der Maßstab des Eigenihiuns
sowohl als der bisherigen Beyträge, zu Bestreitung der
öffentlichen Lasten wirkstch vorhanden ist und zum Ge-
brauche bereit liegt. Sollte aber die Nichtigkeit desselben

in ersterer Rükstcht bezweifelt werden, so ist dieß gerade
ein Grund mehr, um sich feiner bey der vorzunehmenden
Verthcilung zu bedienen, indem die Unredlichkeit in der

Vermögensabgabe, wodurch mau sich den gemeinsamen
Lasten zu entziehen suchte, billigerweist durch die vermin,
derle Mitwirkung bey der politischen Organisation, che--

straft wird. Auch dürfte diese Verfügung nicht ohne-
heilsamen Einfluß auf die gegenwärtige Beziehung der

Staatsabgaben seyn und dazu beytragen, die Begriffe
von Recht und Pflicht, von Nutzen unv Leistung, in den-
jenigen Zusammenhang zu bringen, ausser dein sie beiw
Volke niemahls erscheinen sollten. Der Vollz. Räch'
schlägt Ihnen daher statt des cilfcen Artikels, folgende
Abfassung vor:

Daß die Representation jedes Bezirks beyder Cantons-'
lagstitzung nach dem zujammengestzten Verhältnisse-
seiner Bevölkerung und seines Stcuerertrags vorw
Jahr 179? bis 18°° bestimmt, und zwar zwey Delt-
theil der Stellvertreter des ganzen Cantons »ach der-

Volksmenge, und der übrige Dnttheil nach daw
Betrage der leztjährigen direkten Staatsauflagen ach
die verschiedenen Bezirke vertheilt einem jedew der-'
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leztcrn j.doch wenigstens ein Mitglied für die Tag»

satznng zugestanden werde.

Nach der bevorstehenden Auseinandersetzung kann es

Sie B. Gesetzgeber, nicht befremden, wenn der Voll;.
Nachdem im vierzehnten Artikel angeführten Wäh bar-

kettsbedinge noch ein zweytes vom Eigenthum herzuho-

lcndes beygefügt zu sehen wünscht; dasselbe könnte dann

ebenfalls nach der leztjährigcn Stcuerentl ichtmig bestimt,

und für die Wahlfähigkeil zur Cantoiistagfatzung gcfor-

dert werden, daß wenigstens ein Capitalvermvgen von

viertausend Franken für das Jahr «799 bis 1800 von

dem zu Wählenden in direkten Abgaben dem Staate
müsse versteuert worden seyn, als worüber sich die Ge-

wählten bey der Untersuchung ihrer Vollmachten durch

Vorweisung der Quittungen zu rechtfertigen hätten.

Freylich kann dieses oder jedes andere Eigenthumsbcding
weder für die Einsichten noch für die Rcchtschoffenheit
dessen der es leistet, also gerade für die wesentlichsten Ei-
genschasten irgend eine Garantie verschaffen, die aber

auch schwerlich jemals in positiven Formen gefunden

werden dürste.

In der Verfügung des fünfzehnten Artikels wodurch
alle helvetische Bürger als wahlfähig zn den Cantonstag,
satzungcn erklärt sind scheinen die Mitglieder der ersten

Auihorilàten nicht wohl begriffen werden zu können,

indem die Uebernahme eines solchen Auftrags, sie gerade

in einem Augenblicke von ihren Stellen entfernen würde,

wo ihre Gegenwart mehr als je erforderlich ist.

Uebrigens gilt auch bey diesem Titel die bereits bey

dem erstem mitgetheilte Bemerkung über die Nothwen.

digkeit, die Gewählten in Rücksicht der Annahme oder

Nichtannahme ihres Auftrages, sich sogleich erklären zu

machen, und zwar hierum soviel mehr, als der leztere

Fall bey den Mitgliedern der Tagsatzung noch eher als

bey den Bezirkswahlmännern eintreten könnte.

Indem der Vollz. Rath diese Vorschläge Ihrer Bem-
thcilnng unterwirft, ist er, B. Gesetzgeber überzeugt, '

daß Sie Ihre Bemühungen mit den seinigen verci-

nigcn werden, um so wichtigen und so entscheidenden

Verhandlungen, als das im Wnrffe liegende Gesetz

zum Gegenstände hat, eine für das allgemeine Wohl
wünschenswerlhe Leitung zu geben.

Der Gefttzvorschiag wird hierauf in neue Berathung

genommen, und mit geringer Abänderung zum Gesetz

erhoben. (S. dasselbe S- 189.)

Am ,<5. Juni war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, ry. Juni.
Präsident: M t t l e l h 0 lj e r.

Das Gutachten der Unterrichtscornmißion über die
Sönderung der Pfsrrgemeinde Arcegno von Losvnc wir»
in Bcralhung genommen. (S. dasselbe S. ;6;.)

Der Rath verwirft dieses Gutachten und bewilligt die
verlangte Trennung. Die Abfassung des Decretsvor«
schlags wird an die Commißion zurückgewiesen.

Das Gutachten der Polizeycvmmißion, die Nieder,
lassiiugsgebührcn für Fremde in Helvetic» betreffend,
wird in Berathung und hernach angenommen. (S>
dasselbe V. Z62.)

EinMitglieb macht folgenden Antrag:
B. Gesetzgeber Nur in so weit als eine Regierung»»

form besser und dauerhafter als die andere den Swats,
zweck nemlich die gesellschaftliche Ruhe., die Sicherheit
des Eigenthums, und die Rechtsgleichheit zwischen den
Personen gründen wag, ist ein Verfassungsentwurf ein
interessanter Gegenstand für die gröstc Zahl der Bürger,
die lieber von einer gelassenen und weisen Gerechtigkeit
geschüzt, ruhig unter ihrem Weinstock leben, als die
Zügel mit unfähiger Hand ergreissen, und durch
stürmische Selbstrcgierung sich den Folge» ihrer einander
durchkreuzenden Leidenschaften preis geben wollen.

Was hingegen jedem hablichen Bürger ohne Unter,
schied zunächst am Herzen liegt, ist eine gewissenhafte
Justitzpstege als die tägliche Gewährleisterm ftiner per.
sönlichen Rechte.

Eine gewissenhafte Instizpfiegedie in der unwandà.
ren Nechtssprechung nach der Vorschrift des Gesetzes
besteht, kam, bey einer unvollkommeneren Gesetzgebung,
soweit dieselbe zur Richtschnur dient, wie bey einer voll,
kommenem, statt haben. — Hieraus ziehe ich den

Schluß, baß ein Reglement das die IustMege gegen
Bestechbarkeit, gegen willkürliche Versagung des RechtS
und gegen kraße Unwissenheit sichert, auf alle Ge,
gcnden der Schweiz, so groß auch hie Verschiedenheit
ihrer Gesetze seyn mag, gleich anwendbar seh.

(Die Fortsetzung folgt,)

T a g sa t z u n g d e s C a n t. Ve r n. (Bergl. S-. ; ; ;.)
Im Distrikt Ober»Emmenlhal, Ct. Bern sind an

die Stelle des B. Rörhlis'pccgcr und Maurhoftr welche

die Wahl ausschlugen den.24. Juni zu Deputieren an
die CantbnStagiatznng ernannt worden:

1. B. Lehmann, Dokt. zu Langnau, und

2. — H e ß, Agent z».Ruderswhl.
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Gesetzgebender Rath, l 7. Juni.
Fortsetzung.

(Beschluß des Antrags eines Mitglieds, die Entwerfung
eines Aufsichrsreglements der Iustizpjlege betreffend.)

B. Gesetzgeber! Sie haben unter den Umständen in
denen wir uns befinden auf die Entwerffung eines büc-

gerlichen Gesetzbuchs für ganz Helvetica, einsweilen

weislich Verzicht gethan — nicht aber auf ein allge-
meines Reglement zur Sicherung der Rechtspflege: nun
um so viel weniger, da das neue Constitutionsprojekt
sowohl die Civil - als Criminaljnstiz wohlbedächtlich
der Oberaufsicht der Cenrralregierinig unterwirft. '

Bewogen durch meine innigste Ueberzeugung von dem

dringenden Bedürfniß eines solchen Reglements, wage

ich es dem dicßfalfigen Projekt der Civilgesetzgcbungs-

eommißio» auch den meinigen (der in Sache und Form
gänzlich von dem ersteren abweicht) Versprochenermassen

an die Seite zu legen, nachdem derselbe in seinen wescnt-

lichen Bestandtheilen die Zustimmung einiger erfahrner

Rechtsgelchrten in und ausser nnserer Versammlung ««-

halten hat.

Ich verschone Ihnen B. Gesetzgeber mit der Darstel-

lung des traurigen Bildes der helvetischen Justizpflege.

Nur bitte ich Sie, welchem von beyden Projekten Sie
auch dereinst den Vorzug erlheilen mögen um schleunige

Behandlung dieses eben so dringenden als gemeinnützigen

Gegenstandes, und trage daher darauf an, daß unsere

Cwilgcsetzgebungscommißion eingeladen werde, innert

,4 Tagen Zeit, ihren definitiven Bericht über das que-

siioniriiche Oberauffichtsreglement zu erstatten.

Der Gegenstand wird der Civilgesezgebungscommißion

überwiesen die in -4 Tagen berichten soll.

Der B. Cusani von Lauis dankt für das ihm ertheilte

helvetische Bürgerrecht.

Die Petitionencommißisn berichtet über nachfolgende

Gegenstände:

1. Die Gemeindskammer von Winterthur und die

Besitzer der dortigen Partikularzehnden, so auch die Ge-
meindskammer und sämtliche Vorsteher der Kirchen»
Arm- Kranken - und Unterrichtsanstalten von Zürich,
stellen bey bereits eingetretener Heu - und herannahen-
der Getreiderndte die Dringlichkeit eines Gesetzes,zu
Beziehung der dießiährigen Zehndcn vor.

Da das Gesetz gegeben, und die schleunige Vollstrek«
kung desselben dem Vollz. Rath aufgetragen worden ist,

so schlägt die Petilionencommißion mit einer Meynung
vor, diese Zuschrift ad acta zu legen; mit anderer Mei.
nung aber, solche dem Voll;. Rath zu übersenden. —
Wird an die Vollziehung gewiesen.

2. Die Muuizipalität und Gemeindskammer der Ge«
Attend»» i»5, <5

Zofingen, bedauern, daß fie durch die Constitution von

-7?8, von ihrem Mutter-Canton Bern abgerissen worden

sind, und bitten, bey der neu vorzunehmenden Eiuthei.
lung Helvetiens, mit den vier Gemeinden Nie-

derwyl, Nyken Wald und Strängelbach, die mit Ih-
nen das ehemalige Amt Arburg ausmachten, demselben

wiederum einverleibt werden.

Die Petitionencvmißion schlagt vor, diese Bittschrift
der Commißion über die organischen Gesetze zuzuweisen.

Angenommen.

z. Eine wiederholte Vorstellung von Bürgern auâ

Zug, die sich über eine Verfügung ihrer Gemcindskam-

mer beschweren; und eine Vorstellung der Gemeinds.
kammer von Zug, werden an die Vollziehung gewiesen.

Die Saalinfpectoren verlangen und erhalten einen

neuen Credit von 4000 Fr.
Ans die zweyte Verlesung und Berathung des Gut.

achtens der Finanzcommißion über die in der Botschaft
des Vollz. Raths vom ersten dieses verlangte Bcgwälti,
gung den B. Kopp und Mithaften Schiffleuten zu Ro.
manshorn, C. Thurgau, ein daselbst am See gelegene»

Stucklein Land des Nationalguts Romanshorn, von
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von 8c> Fr. ohne öffentliche Steigerung zu verknusten,

Hai der gesetzgebende Rath in Betrachtung der Gering-
heit des Gegenstandes, dem Antrag des Volkz, Raths
entsprochen, und bevollmächtigt ihn andurch, gemeldtcs
Stl'ckiein Land zum Vortheil und Bequemlichkeit jener

Echisstcute zu veräusseru; jedoch mit dem Vorbehalt,
daß dadurch der jeweilige Besitzer des DowinialS Ro-
manshern, in Absicht auf den Gebrauch der Schiffarlh
nicht benachtheiligt werde.

Die Crim. Gesetzg. Commißion erstattet den Bericht,
daß sie die ihr am 2tcn d. zu bearbeiten aufgetragene
Gegenstände bereits vorberathen habe, daß aber die Acti-
kcl über die Einrichtung der peinlich richterlichen Aewal.
ten, der Commißion zu Vorbereitung der neuen Versas-
sung, übertragen werde» sollten. Dieser Antrag wird ge-

nchmigt, und somit diese leztere Commißion mit diesem

Gegenstande beladen.

Die Rechnungen der Saalinipàren für die drey
ersten Monate dieses Jahrs, werden auf den Antrag der

Zmanzcommißion gutgeheissen.

Gesetzgebender Rath, 18. Inui.
Präsident: M i itc l h o zc r.

Der gestrige Beschluß wegen der Veräußerung des

Stückiein.Landes, Rsmanshorn genannt, im C. Thnr-
aäu wird zurütgenonimen und in einer Botschaft dem

Vollz. Rath angezeigt: » Es habe der gesetzgeb. Rath
bester gefunden, bey der Geringheit dieser Summe und

dem Nachtheile der dagegen durch einen endlichen Ver-
kauf dieses Sccbords den Schiffartsrcchten überhaupt
und demjenigen des jeweiligen Besitzers des Dominials
Romankhvr» insbesondere zuwachsen könnte, diesen

Verkauf nicht zu bewilligen. Sie B. V. R. werden

daher eingeladen, blos zu veranstalten, daß dieses Land

zum Vortheil der Schiffart bemizt werde, zu welchem

Ende es vielleicht auch unter gewissen Bedingen, und
mit Bcybehaltung des Eigenthums für den Staat, der

dortigen Gemeinde überlassen und unter ihre Aufsicht

gcftzl werden könnte."
Das Gutachten der Cirilgesitzgebungs,Commission,

das Heyrathsdegehen des B Jac. Glor von Wallisellen
C. Zürich betreffend, wird in Berathung und hernach

angenommen. (S> den Decretsvorfchl. S- zs?).
Die mit. Abfassung der organischen Gesetze für den

Versassunqsentwmf beauftragte Commission erstaltet
über die Bildung der Santo,istagsatzungen einen Bericht,
d.ssen Behandlung vertaget wird.

Das Gutachten der Unterrichts,Commission über die
Trennung der Gemeinde Enelbürgen von Buchs, Cant.
Waldstätten, wird in Berathung und hernach ange,
nommen. (S. das Décret S. ?6?).

Folgendes Gutachten der Ilntenichts. Commission
wird in Berathung genommen:

B. Gesetzgeber! Die neue Nevisionscommission schlug
Ihnen vor, der Unterrichts-Commission aufzutragen,
Ihnen ein Gutachten einzureichen, ob nicht der Be-
schlusi des Vvilziehungsausschusseö, weicher den Klöstern
ihre Collaturrechte zuspricht, aufgehoben, und die Csi.
latur den VerwalMugSkammeru übertragen werden soll?
Es war die nämliche Frage schon unter der vorigen
Gesetzgebung aufgeworfen, und sie war von einer eigends
dafür ernannten Commission bejahend entschieden, aber
nach einer reifen Berathung von dem gr. Nach abge.
wiesen. Wir halten uns verpßichrct, diesem leztevn bey.
zustimmen, und Ihnen B. G. hier die Gründe dafür
zeigen. Wir sehn, hier die Unveriräglichkeit gar nicht
ein, daß eine Ordcnögesellschafloder ihr Vorsteher, das
Coilalmrecht nicht eben sowohl als eine andere weilliche
Gesellschaft oder Gemeine oder Particular soll ausüben
dürfen, da ja selbst das Gesetz vom 17. Sept. 1798
bcnftlden im -o. Art. die pfärriichen Verrichtungen aus»
zm'iben gestattet, wenn sie vie erfodcrlichn, Eigenschaft
ten dazu besitzen, und dem Staat ohnehin das Recht
zukömmt, wenn ein Collator einem Subject eine Psrün»
de übertragen würde, welches i» religiöser oder politi«
scher Ràksichl dem Staat oder der Gesellschaft seiner
Kirche gefährlich wäre, dasselbe davon auszuschliesseü.

Wollte man Beyspiele ausweisen, daß bey solchen
Collaluren den Wünschen der Psarrgcmcincn nicht im-
mer wäre entsprochen worden; so könnte man das
Nämliche über die von einigen Verwaltn,igskammern
getroffene spätere Wahlen bemerken wollen.

Es scheint uns jede Maßregel, welche nur einzelne
Bürger und Gesellschaften von der Ausübung ihrer zu.
gestandnm Rechte ausschliesset, während sie dieselbe
andern fernerö gestattet, das Gepräg der Willkühr an
der Stirne zu tragen, und eben deswegen dem großen
Sraatszwek nicht zu entsprechen. Wir könnten daher
nicht anrathen, über das Cvllaturreebt der Klöster etwas-
Besonderes zu verfügen, so lang nicht ein allgemeines
Gesetz über das Cvllaturrecht abgcsasset werden kann.
Allein dieses ist eine sehr schwierige Aufgabe: so sshwie.
rig, daß man sich auch unter der vorigen Gesetzgebung
nicht getrauete, darüber zu entscheiden. Der. Antheil,
den die Pfarrgemeincn. all. den Pfarrwahicn nehm«;
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wollen, köinmt mit der Auswahl der sichigcrn Subjecte
i» Collision, und eö ist sehr schwer einen Mittelweg zu

finden, durch den die lezre erzielet, und der Wunsch

der Gemeinen mittelbar wenigstens befriedigt werden

konnte. Wir mißrathen es daher Ihnen B. G> jezt

etwas über diesen Particulargegenstand zu entscheiden,

und tragen darauf an, den Vorschlag jener Commission

nicht anzunehmen.

Ein Mitglied trägt dagegen folgenden Eesetzvor-

schlag an:
Der gesitzgeb. Rath — In Erwägung, daß das

Gesetz vom 17. Sept. i??8 das Vermögen der Klöster,

Abteven und aller anderer regulirter und Collegiatstiste
als Nationalcigenkhum erklärt;

In Erwägung, daß die Collegiatstiste von den allge-

meinen Verfügungen des nämlichen Gesetzes nicht in
Rüksicht des Eigcnthumsrechtcs, sondern bloß allein in

soweit ausgenommen worden, als es die pfärrlichen
Verrichtungen, die unmittelbar mit ihnen verbunden

sind, erheischen wögen;

In Erwägung, daß ungeacht die Gesetzgebung unterm

22. Heum. 1800 diese ihre Willensmeynung, besonders

in Rüksicht des mit den Klöstern, Ablcyen und Stiften
verbunden gewesenen Collaturrechtes, nnzweydeutig an
den Tag gelegt hat, dennoch noch Verfügungen beste-

Yen, die dem Geiste dieses Gesetzes entgegen sind;
b e s ch l j c ß l:

^ 1. Die Wiederbesetzung einer geistlichen Stelle bey

Collegiatstisten, mit denen unmittelbar pfärrliche
Verrichtungen verbunden sind, kömmt allein der

Regierung zu, und sie soll hierin ganz auf diejenige
Weise verfahren, wie es die allgemeinen Vcrfügun-
gen bey Pfarrbcsetzungen vorschreiben, wozu der
Staat bisher das Collaturrecht besaß,

z. Ans die nämliche Weise soll in Zukunft von der

Regierung die Wiederbesetzung aller jener Pfarrcyen,
Kaplaneyen und SchuUehrerstellen vorgenommen
werden, zu denen vor dem Gesetze vom 17. Sept.
»??8,-die Klöster, Abteyen und Stifte das Colla,
lurrecht besassen,

z. Bis zu weiterer Verfügung geschieht die Besitzung
obiger Aemter zunächst von der Verwaltungskam.
mer des Cantons, in welchem die Anzustellenden

ihren Wohrstz aufschlagen müssen.

4. Alte Beschlüsse, Verfügungen und Gewohnheiten,
die dem gegenwärtigen Gesetze zuwiderlaufen, sind

hiemit aufgehoben.

Gegenwärtiges Gesetz soll gedrukt, öffentlich be-

kannt gemacht, und an den gewöhnlichen Orten
angeschlagen werden.

Der Ralh nimmt das Gutachten seinerCominission an.
Das Gutachten der Finanz-Commission über die

Theilung der Ailment von Rifferschwyl wird in Bcra-
thunq und hernach angenommen. (S. den Deems»
Vorschlag S. ?6S). (Die Fortsetzung folgt.)

Vollziehungs-Rath»
Beschluß vom iz. Febr.

Der Vollz. Rath, nach angehörtem Berichte feines
Ministers des Innern, über die Unzulänglichkeit des Er-
trags der in Folge des Beschlusses vom 18. August 180s
für die Unterhaltung der fränkischen Truppen im Canton
Freyburg erhobenen Steuer von Eins vom Tausend ;

In Betrachtung, wie nothwendig es siy, die Ver»
wattnngskammer von Freyburg sogleich in Stand M
setzen, diese Ausgabe zu bestreiken;

In Betrachtung der Vortheile, welche die durch sir-

nen Beschluß angeordnete Art von Austage vor den ge-
wohnlichen Requisitionen voraus hat; und welchem dem

nemlichen Beschluß vom «8. August auseinander gesezt,

auch durch die Erfahrung Hinlänglich erwiesen sind:
beschließt:

1. Die Verwaltungskammer von Freyburg ist bcvost-

mächtizt, die Beytrage zu den Requisitionen vost

den Gemeinden ihres Cantons, anstatt in Naiur, ist

Geld zu beziehen.

2. Sie wird zu dem Ende sogleich von jeder Gemein,
de, eine dem Ertrag von Zwey vom Tausend äs
reinen Vermögens ihrer Einwohner, gleichmäßige
Summe abfedern.

;. Jede Munizivalität ist schalten die ihr anfrerlegte'
Summe auf die gleiche Weise, wie sie die Unkosten

zu Requisitionen in Natur destritten hätte, auzu-
schaffen. '

4. Der Ertrag dieser Steuer soll ausschliess-nd zu Br-
streitung der den Gemeinden obliegenden Requisi-
tisnsunkosten angewendet werden.

5. Die Gemeinden oder Partikularen, die ihren Best-
trag zu entrichten sich weigern odrr in der Entrich-
tung saumselig siyn würden, sollen zufolge des q,icn,

Artikels des Gesetzes vom 1. April 1800, dazu ange-
hatten werden.

6. Die Verwaltungskammer wird über die Verwrn-
dung der bezogenen Summe zu seiner Zeit den Ge-
meinden öffentlich Rechnung ablegem
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